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Kapitel 1

Einleitung

A. Einführung in den Untersuchungsgegenstand

„[Das Parteiverbot trägt] das Risiko in sich, die Freiheit der politischen Auseinan-
dersetzung zu verkürzen. Insbesondere ist der Gefahr zu begegnen, dass dieses 
Instrument im Kampf gegen politische Gegner missbraucht wird. Auf zwei Wegen 
lässt sich dieser Gefahr entgegenwirken: Zum einen durch eine restriktive Ausle-
gung der Voraussetzungen des Verbots; zum anderen durch ein strenges justizför-
miges Verfahren.“1

Lange Zeit schien zum Themenkomplex „Parteiverbote“ alles gesagt und 
geschrieben worden zu sein, die Materie sowohl aus rechts- als auch politik-
wissenschaftlicher Perspektive in allen Facetten hinreichend untersucht. Al-
leine zahlreiche Monographien befassen sich mit dem in Art. 21 Abs. 2 und 
Abs. 4 Alt. 1 GG (vormals nur in Art. 21 Abs. 2 GG) verankerten Parteiver-
bot. Einer weiteren wissenschaftlichen Ausarbeitung zu diesem Thema hätte 
es somit wohl nicht bedurft.

Bis zur Entscheidung des BVerfG im zweiten NPD-Verbotsverfahren am 
17.  Januar 2017. Das lange erwartete und mit großer sowohl politischer als 
auch medialer Aufmerksamkeit aufgenommene Urteil des BVerfG stellt in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem Verbot der Sozia-
listischen Reichspartei (SRP) im Jahr 1952 und dem Verbot der Kommunis-
tischen Partei Deutschlands (KPD) im Jahr 1956 erst die dritte Entscheidung 
in einem Parteiverbotsverfahren dar, in welcher sich das Gericht mit den 
materiellen Anforderungen des Art. 21 Abs. 2 GG auseinanderzusetzen hatte. 
Zwar hat das BVerfG es als erwiesen erachtet, dass die NPD nach ihren 
Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung anstrebt und auf die Erreichung dieser Ziele 
auch planvoll und qualifiziert hinarbeitet. Der Verbotsantrag wurde aber im 
Ergebnis als unbegründet zurückgewiesen, da es im Rahmen des durch das 
BVerfG neu interpretierten Tatbestandsmerkmals „darauf ausgehen“ an kon-
kreten Anhaltspunkten von Gewicht fehle, die es zumindest möglich erschei-
nen lassen, dass dieses Handeln letztlich zum Erfolg führe (sog. „Potentiali-

1  Limbach, Das BVerfG, S. 62.
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tät“). Auf den Punkt gebracht könnte man zusammenfassen: „verfassungs-
feindlich, aber zu bedeutungslos“.

Während die NPD das Urteil trotz der ihr durch das BVerfG ausdrücklich 
attestierten mangelnden Durchschlagskraft als Sieg aufnahm, reagierte die 
politische Öffentlichkeit überwiegend enttäuscht. Gleichzeitig wurde als Er-
folg verbucht, dass der Senat erstmals die Verfassungsfeindlichkeit der NPD 
bescheinigt hat und deren Bestrebungen gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung der Bevölkerung so vor Augen geführt werden konnten. 
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus müsse deshalb in der Gesellschaft 
weitergeführt werden.2

Das Echo in der Tagespresse fiel erwartungsgemäß unterschiedlich aus. 
Der ehemalige Richter am Bundesverwaltungsgericht und langjährige Präsi-
dent des Verfassungsgerichtshofs in Nordrhein-Westfalen Michael Bertrams 
attestierte dem BVerfG im Kölner Stadt-Anzeiger „einen substanziellen 
Schwenk“, mit dem es „seine bisherige Rechtsprechung preisgegeben“ habe.3 
Die Welt (Torsten Kraul) kommentierte, das BVerfG habe „seine Rechtspre-
chung aus den 50er Jahren auf den Kopf gestellt“ und damit „Mut bewie-
sen  – und Leichtsinn“.4 Der Tagesspiegel (Jost Müller-Neuhof) konnte der 
Entscheidung des BVerfG Positives abgewinnen: „Eine Niederlage für die 
Politik  – aber ein Gewinn für die Demokratie“ sei das Urteil. Das BVerfG 
habe das Verbotsverfahren dazu genutzt, „umfassend die Maßstäbe zu aktua-
lisieren“, unter denen eine Partei nach dem Grundgesetz verboten werden 
darf. Deshalb sei es „ein Urteil für die Zukunft, nicht für die Geschichte“.5 
Die FAZ (Reinhard Müller) feierte den Ausgang des Parteiverbotsverfahrens 
gar als „beeindruckend“ und „Urteil für die Freiheit“, obschon ein gewisses 
Risiko verbleibe, „dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann.“6 Ganz 
anders dagegen die Stuttgarter Zeitung (Armin Käfer): Die Entscheidung sei 
„ein Debakel für die Demokratie“ und „eine Blamage für die Bundesländer“, 
über die sich nur Verfassungsfeinde freuen dürften. Weiter noch: Dem Urteil 
wohne gar ein „selbstzerstörerisches Potenzial inne“.7 Auch die Süddeutsche 
Zeitung kommentierte in Person von Heribert Prantl, die NPD „hätte verbo-
ten werden können und müssen“, gerade auch weil sie klein und unbedeutend 
sei. Das Parteiverbot sei ein „Akt der Prävention“, dem sich das BVerfG 

2  Vgl. die Zusammenstellung verschiedener Reaktionen aus der Politik bei Bud-
rich, GWP 66 (2017), S. 129 (131 ff.).

3  Kölner Stadt-Anzeiger v. 18.01.2017, S. 6: „Ein fataler Schwenk“.
4  Die Welt v. 18.01.2017, S. 1: „Mutig – und leichtsinnig“.
5  Der Tagesspiegel v. 18.01.2017, S. 6: „So sehen Siege aus“.
6  Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 18.01.2017, S. 1: „Für die Freiheit“.
7  Stuttgarter Zeitung v. 18.01.2017, S. 1: „Stumpfes Schwert“.



	 A. Einführung in den Untersuchungsgegenstand� 19

„verweigert“ habe.8 Viele Zeitungen legten die Betonung aber auf die Schwä-
che der NPD und ihren desolaten Zustand als Grund für das gescheiterte 
Verbotsverfahren.9 

Auch in der juristischen Literatur ist das Urteil über die üblicherweise zu 
erwartende unterschiedliche Rezeption gerichtlicher Entscheidungen hinaus 
durchaus kontrovers aufgenommen worden. Laubinger spricht von einer 
„tollkühnen Konstruktion“ bei der Interpretation des Art. 21 Abs. 2 GG, wel-
che „nur schwer nachzuvollziehen“ sei.10 Hillgruber hält das Urteil weder 
verfassungsrechtlich noch verfassungspolitisch für überzeugend.11 Nach An-
sicht von Ipsen muss das Urteil aufgrund seiner „inneren Widersprüchlich-
keit“ bei Politik und Wissenschaft gar „auf Ratlosigkeit stoßen“.12 Mit 
seinem Urteil habe, so Ipsen weiter, das BVerfG „das Ende des Parteiver-
botsverfahrens eingeläutet“ und dieses „der Verfassungsgeschichte überant
wortet“.13 Auch für Linke stellt sich die Frage, welchen Sinn das Parteiverbot 
nach der durch das BVerfG vorgenommenen interpretatorischen Einengung 
der Verbotsvoraussetzungen überhaupt noch haben soll.14 Andere Stimmen 
sehen in dem Urteil des BVerfG dagegen eine überfällige Revision der bis-
herigen Maßstäbe für Parteiverbote. So habe das BVerfG nach Ansicht von 
Jacob seine „in den 1950er Jahren getroffenen Kernaussagen zum Tatbestand 
des Art. 21 Abs. 2 GG […] ins 21. Jahrhundert übersetzt und konturiert“.15 
Die Anforderungen an ein Parteiverbot seien dadurch der „aktuellen politi-
schen Wirklichkeit“ angepasst worden.16 Höhner/Jürgensen sehen in der 
Entscheidung des BVerfG „ein[en] Wandel von einer gesinnungs- hin zu ei-
ner verhaltensbezogenen Verbotsprüfung“, welcher erforderlich gewesen sei, 
um den veränderten politischen Realitäten und der neueren Rechtsprechung 
des EGMR zu Parteiverboten Rechnung zu tragen.17 Für Leggewie/Lichdi/
Meier geht das Urteil dagegen nicht weit genug: „Hohe Hürden sehen anders 

8  Süddeutsche Zeitung v. 18.01.2017, S. 4: „Braun bleibt“.
9  Vgl. nur Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 18.01.2017, S. 2: „Erlaubt ist, was 

schwach ist“; Handelsblatt v. 18.01.2017, S. 6 f.: „Zu schwach für ein Verbot“; Kölner 
Stadt-Anzeiger v. 18.01.2017, S. 6: „Partei ohne Potenzial“; Die Welt v. 18.01.2017, 
S. 4: „Die NPD ist eines Verbots unwürdig“; taz v. 18.01.2017, S. 1: „Höchststrafe für 
die NPD“; Süddeutsche Zeitung v. 18.01.2017, S. 2: „Vom Scheinriesen zum braunen 
Zwerg“.

10  Laubinger, ZRP 2017, 55 (56).
11  Hillgruber, JA 2017, 398 (400).
12  Ipsen, RuP 2017, 3 (7).
13  Ipsen, RuP 2017, 3 (8); ähnlich Ipsen/Koch, in: Sachs, GG, Art. 21 Rn. 221.
14  Linke, DÖV 2017, 483 (493).
15  Jacob, jM 2017, 110 (114).
16  Jacob, jM 2017, 110 (116).
17  Höhner/Jürgensen, MIP 2017, 103.


